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Grant Agreement
für Erasmus+ Hochschulbildung:

Personalmobilität zu Lehr-, Fort- und Weiterbildungszwecken
Für Hochschulpersonal: Name der entsendenden Einrichtung:
Für eingeladenes Personal aus Unternehmen: offizieller Name der aufnehmenden Einrichtung:

HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen
Erasmus-Code: D HILDESH02

und Herr/Frau

Anschrift: Hohnsen 4, 31134 Hildesheim, Germany

nachfolgend bezeichnet als "die Einrichtung", für die Unterz

vertreten durch

[Nachname, Vorname und Funktion]

[Nachname(n) / Titel! Vorname(n) des/r Teilnehmers/in]

Dauer der bisherigen Tätigkeit:

Staatsangehörigkeit: .

>10 Jahre 0>20 Jahre

Anschrift: [vollständige dienstliche Anschrift an der Einrichtun

Strasse, Nr.

PLZ - Ort

Abteilung/Einrichtung: .

Tel. Nr.: E-Mail-Adresse: .

Geschlecht: tudienjahr: Select ...
Teilnehmer erhält: fj anzielle Unterstützung aus Erasmus+ Mitteln der EU

er Grant Förderung
fin· ielle Unterstützung aus Erasmus+ Mitteln der EU in Kombination
mit Zero-Grant-Förderung

i€ finanzielle Unterstützung umfasst auch Fördermittel für Teilnehmer
it Behinderung

Name der Bank:

-Nummer: .

nachfolgend bezeichnet als "der Teilnehmer", haben die unten aufgeführten Besonderen
Bedingungen und Anhänge, die fester Bestandteil dieser Vereinbarung sind
("die Vereinbarung") vereinbart:

Anhang I Mobilitätsvereinbarung für Personalmobilität zu Lehr-/zu Fort- u. Weiterbildungszwecken

Anhang 11 Allgemeine Bedingungen

Die unter Besondere Bedingungen aufgeführten Bestimmungen haben Vorrang vor den Bestimmungen in den

Anhängen.
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ARTIKEL 1 - GEGENSTAND DER VEREINBARUNG

1.1 Die Einrichtung gewährt dem Teilnehmer Unterstützung bei einer Mobilitätsmaßnahme füro Lehre oder Fort-/Weiterbildung I 0 Lehre und Fort-/Weiterbildung
im Rahmen des Programms Erasmus+.

1.2 Der Teilnehmer nimmt die in Artikel 3 vereinbarte Unterstützung an und verpflichtet
sich, die Mobilitätsmaßnahme füro Lehre oder Fort- und Weiterbildung I 0 Lehre und Fort-jWeiterbildung
wie in Anhang I beschrieben durchzuführen.

1.3 Beide Parteien können mittels einer förmlichen Mitteilung in Scha orm oder auf elektro-
nischem Wege Änderungen der Vereinbarung vorschlagen und diesen zustimmen.

ARTIKEL 2 - INKRAFTTRETEN UND DAUER DER MOBILITÄTSP

2.1 Die Vereinbarung tritt am Tag der Unterzeichnu e te der beiden Parteien in
Kraft.

2.2 Die Mobilitätsphase beginnt am [Datum] ,...•....

Die Mobilitätsphase beginnt am ersten Tag, an e de ilnehrner an der
Aufnahmeeinrichtung [Einrichtung] anwesend n m 55. Die Mobilitätsphase endet am
letzten Tag, an dem der Teilnehmer an de Au a i richtung [Einrichtung] anwesend
sein muss.
Die Dauer der Mobilitätsphase wird um einen ür die Anreise vor dem ersten Tag der
Maßnahme im Ausland [und/oder] eine a ürie Abreise nach dem letzten Tag der
Maßnahme im Ausland verlängert. Die erden auch für die Aufenthaltskosten be-
rücksichtigt.

2.3 Der Teilnehmer erhält Unterstützu g äus mus+ Mitteln der EU für Tage
und Tage für An-jAbreise.

2.4 Die Gesamtdauer der Mobilitätsph se darf höchstens 2 Monate betragen. Dabei gilt eine
Mindestdauer von 2 auf mand fo gejlden Tagen pro Mobilitätsmaßnahme.
Bei Mobilität zu Lehrz e: E' Mindeststundenanzahl von 8 Stunden Unterricht pro
Woche muss erfüllt werderi, ert die Mobilitätsmaßnahme länger als eine Woche, soll die
Mindeststundenanzahl für un 01 ständige Wochen proportional zu einer vollen Woche
berechnet werden.
Der Teilnehmer untr chtet insgesamt Stunden in Tagen.

2.5 Der Teilnehmer an u ter Berücksichtigung der Einschränkungen nach Artikel 2.4 die
Verlängerung der 0 11: tsphase beantragen. Stimmt die Einrichtung der Verlängerung
der Mobilität has muss die Vereinbarung entsprechend geändert werden.

2.6

LLE UNTERSTÜTZUNG AUS ERASMUS+-MITTELN DER EU

3.1 Der T sllnehrner erhält EUR als Aufenthaltskosten und EUR als

Fa osten. Die Höhe der Aufenthaltskosten beträgt EUR pro Tag bis zum 14.
Tag er Maßnahme und EUR pro Tag ab dem 15. Tag.
Der endgültige Betrag für die Mobilitätsphase wird durch Multiplikation der Anzahl der
Tage der Mobilitätsphase nach Artikel 2.3 mit dem Tagessatz für die Aufenthaltskosten
für das Gastland zuzüglich der Fahrtkostenbeihilfe ermittelt. Die Fahrtkostenbeihilfe für
Zero Grant-Teilnehmer sollte 0 sein.

3.2 Die Erstattung von Kosten, die ggf. für Teilnehmer mit Behinderung anfallen, erfolgt auf
Grundlage der von dem Teilnehmer vorzulegenden Unterlagen.

3.3 Eine Nutzung der Fördermittel zur Deckung ähnlicher Kosten, die bereits aus EU-Mitteln
gezahlt werden, ist unzulässig.

3.4 Unbeschadet der Bestimmung in Artikel 3.3 ist die finanzielle Unterstützung aus Erasmus+
Mitteln der EU mit allen sonstigen Finanzierungsquellen vereinbar.
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3.5 Die finanzielle Unterstützung aus Erasmus+ Fördermittel oder Teile davon müssen im
Falle der Nichteinhaltung der Bestimmungen aus dieser Vereinbarung durch den
Teilnehmer von diesem zurückgezahlt werden. Auf die Rückzahlung wird jedoch
verzichtet, wenn der Teilnehmer durch höhere Gewalt am Abschluss der
Mobilitätsmaßnahme wie in Anhang I beschrieben gehindert wurde. Fälle von höherer
Gewalt muss der Projektträger der Nationalen Agentur berichten.

ARTIKEL 4 - ZAHLUNGSMODALITÄTEN

4.1 Der Teilnehmer erhält innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeicf ung der Vereinbarung
durch beide Parteien und spätestens bis zum Datum es Beginns der Mobilitätsphase eine
Vorfinanzierungszahlung in Höhe von 70 % des in rtlkel 3 genannten Betrags.

4.2 Die Übermittlung der EU-Survey-Onlineumfrage ( il
des Teilnehmers auf Zahlung des Restbetrags der t nz e Unterstützung aus Erasmus
+ Mitteln der EU. Die Einrichtung hat innerhalb vo I'l ale tlertagen (nach Eingang des
Berichts) die Zahlung des Restbetrags oder die Auf orCl r g zur Rückzahlung
vorzunehmen.

4.3 Der Teilnehmer muss das tatsächliche D' t
phase anhand einer durch die Aufnahmeein
(Certificate of Attendance) nachweise

ARTIKEL 5 - EU-SURVEY-Onlineumfrage (T~lI e
0;;;:;0

5.1 Der Teilnehmer muss innerhalb 0 a en nach Ende der Mobilitätsphase die EU-
Survey-Onlineumfrage (Teilne me t) ausfüllen und übermitteln.

5.2 Die Einrichtung kann von Teiln e n, dfe die EU-Survey-Onlineumfrage nicht ausfüllen
und übermitteln, die teil lse ode 01 tändige Rückzahlung der erhaltenen finanziellen
Unterstützung aus Eras U lttela r EU verlangen.

ARTIKEL 6 - ANWENDBARES REßtiT I1ND GERICHTSSTAND

6.1 Die Vereinbarung unt rliegt X~schem Recht.
6.2 Sofern Streitigkeite ischen der Einrichtung und dem Teilnehmer die Auslegung, die

Anwendung oder ie ültigkeit dieser Vereinbarung betreffend nicht gütlich beigelegt
werden können, ist .. cfese Streitigkeiten ausschließlich der Gerichtsstand nach dem
anwendbaren inneaatfl hen Recht zuständig.

Einrichtung
Korz, Dr. Sylvia
ERASMUS+ Koordinatorin

Teilnehmer

[Nachname(n) orname(n)] [Nachname(n)/Vorname(n)jFunktion]

[Unterschrift] [Unterschrift]

Hildesheim,

[Ort], [Datum] [Ort], [Datum]

Seite 3 von 5



GfNA-II.8 - Grant agreement- Teaching and training - KA103, 2017

Erasmus+ •• 'HiIl!iii' !.IaEfJi
.Ii fMM@\fm§WfanM

Unl'W'f~!1",MA#>PIHt.$(I •• u~.".AfIt

Anhang I
Einfügen:

Mobilitätsvereinbarung/Mobility Agreement
für Personal mobilität zu Lehr-/zu Fort- und Weiterbildungszwecken
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Anhang II 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

Artikel 1: Haftung 

Die Parteien der Vereinbarung befreien sich 
gegenseitig von jeglicher zivilrechtlichen Haftung 
für Schäden, die ihnen oder ihrem Personal 
infolge der Durchführung dieser Vereinbarung 
entstehen, sofern diese Schäden nicht die Folge 
einer schwerwiegenden und vorsätzlichen 
Verfehlung durch die andere Partei oder ihr 
Personal darstellen. 

Die Nationale Agentur für EU-Hochschul­
zusammenarbeit im DAAD (NA DAAD), die 
Europäische Kommission und ihre Mitarbeiter 
haften nicht für Forderungen im Rahmen dieser 
Vereinbarung im Zu-sammenhang mit Schäden, 
die während der Durchführung der 
Mobilitätsphase entstehen. Entsprechende 
Entschädigungs- oder Erstattungsansprüche an 
die Nationale Agentur für EU­
Hochschulzusammenarbeit (NA DAAD) oder die 
Europäische Kommission sind daher 
ausgeschlossen. 

rung 

Erfüllt der Teilnehmer seine verEfnb
�

rten 
Pflichten nicht, hat die entsendende Einrl�fl ung 
unbeschadet der Folgen nach d m anwend ren 
Recht das Recht, die VereinbaL � ohne weitere 
Rechtsformalitäten zu be� oder zu 
kündigen, wenn der Teilne , innerhalb 
eines Monats ab Benacti per Ein-

Beendet der eilnehmer die Vereinbarung 
aufgrund höherer Gewalt, d. h. in einer 
unvorhersehbaren Sondersituation oder bei 
Eintreten eines unvorhersehbaren besonderen 
Ereignisses, das nicht dem Einfluss des 
Teilnehmers unterliegt und nicht auf einen 
Fehler oder die Fahrlässigkeit des 
Teilnehmers zurückzuführen ist, hat der 
Teilnehmer Anspruch auf den Zuwendungsbe­
trag entsprechend der tatsächlichen Dauer 

der Mobilitätsphase. Alle verbleibenden 
Mittel sind zurückzuzahlen, sofern nicht 
anders mit der Entsendeeinrichtung vereinbart. 

Artikel 3: Datenschutz 

Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten 
in der Vereinbarung erfolgt nach der Verordnung 
(EG) Nr. 45/2001 und (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates zum 
Schutz natürlicher P -sonen bei der 
Verarbeitung personenb gener Daten durch 
die Organe und Einricht 'r/gen der Gemeinschaft 
und zum fr · Datenverkehr. Diese Daten 
werden unbe et der Möglichkeit, die Daten 
an die für Insp 'on Prüfung nach EU-Recht 
zuständige tellen weiterzugeben 
(Euro ungshof und Europäisches 
Amt gsbekämpfung, OLAF), 

Zusammenhang mit der 
ng Kontrolle der Vereinbarung 

�tsendeeinrichtung, die Nationale 
U-Hochschulzusammenarbeit (NA

die Europäische Kommission 

eilnehmer kann seine personenbezogenen 
auf schriftlichen Antrag einsehen und 

erhalte oder unvollständige Informationen 
erichtigen. Fragen zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten sind an die 
Entsendeeinrichtung und/oder die Nationale 
Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit (NA 
DAAD) zu richten. Der Teilnehmer kann gegen 
die Verarbeitung seiner personenbezogenen 
Daten im Zusammenhang mit der Verwendung 
dieser Daten durch die Entsendeeinrichtung oder 
die Nationale Agentur für EU-
Hochschulzusammenarbeit (NA DAAD) im 
Zusammenhang mit der Verwendung der Daten 
durch die Europäische Kommission beim 
Europäischen Datenschutzbeauftragten 
Beschwerde einlegen. 

Artikel 4: Kontrollen und Prüfungen 

Die Parteien der Vereinbarung verpflichten sich, 
alle von der Europäischen Kommission, der 
Nationale Agentur für EU­
Hochschulzusammenarbeit (NA DAAD) oder von 
einer anderen durch die Europäische 
Kommission oder die Nationale Agentur für EU-
Hochschulzusammenarbeit (NA DAAD) 
zugelassenen externen Stelle geforderten 
detaillierten Informationen bereitzustellen, die 
der Überprüfung dienen, dass die 
Mobilitätsphase und die Bestimmungen dieser 
Vereinbarung ordnungsgemäß durchgeführt 
wurden. 
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